
 

   
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 BKK-Aktuell    
Nr. 9                                                                                                                                        Dezember 2022 

 
 
4. Nachtrag zur Satzung der energie-BKK vom 1. Januar 2022 

 

Die Satzung der energie-BKK vom 1. Januar 2022 wird wie folgt geändert: 

 

                    

Artikel I 

 

§ 22b  Wahltarif Selbstbehalt PrämiePlus   
  

 

wird neu eingefügt: 

 
Teilnahme an dem Wahltarif und Anrechnung von Leistungen 
 
1)  Volljährige Mitglieder können für sich abhängig von der Höhe ihrer jährlichen bei-
 tragspflichtigen Einnahmen jeweils für ein Kalenderjahr einen Teil der von der  
 Betriebskrankenkasse zu tragenden Kosten übernehmen (Selbstbehalt).  
 Am Selbstbehaltstarif können alle Mitglieder teilnehmen, deren Beiträge nicht voll-
 ständig von Dritten getragen werden. Solange Mitgliedsbeiträge während der Teil-
 nahme am Wahltarif vollständig von Dritten übernommen werden oder die Mitglied-
 schaft unterbrochen wird, ruht dieser Tarif.  
 Der Tarif kann immer zum 1. eines Monats begonnen werden, jedoch nicht rückwir-
 kend.  
 Wenn der Tarif während des laufenden Kalenderjahres gewählt wird, werden der 
 Selbstbehalt und die Prämienzahlung anteilig mit einem Zwölftel pro Monat berech-
 net.  
 Für jeden angefangenen Monat einer Ruhenszeit werden Prämie und Selbstbehalt 
 anteilig mit einem Zwölftel pro Monat reduziert. 
 
2)  Nicht auf den Selbstbehalt angerechnet werden  
 

-  die im Dritten und Vierten Abschnitt des Dritten Kapitels des SGB V genannten 
Leistungen mit Ausnahme der Leistungen nach § 23 Absatz 2 SGB V und nach 
den §§ 24 bis 24b SGB V,  

-  ambulante vertragsärztliche bzw. –zahnärztliche Behandlungen, die nicht als 
Einzelleistungen gesondert (extrabudgetär) vergütet werden oder die keine Ver-
ordnung zur Folge haben und  

-  zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen nach § 55 Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 SGB V  
 
3)  Soweit Leistungen mit Ausnahme der Leistungen nach Absatz 2 in Anspruch genom-
 men werden, erfolgt die Anrechnung dieser Leistungen auf den Selbstbehalt in Höhe 
 der tatsächlich entstandenen Aufwendungen. Werden vertragsärztliche oder vertrags-
 zahnärztliche Leistungen ohne Verordnungsfolgen in Anspruch genommen, erfolgt 
 keine Anrechnung dieser Leistungen auf den Selbstbehalt. Wurde Kostenerstattung 



 

   
 

  

 gewählt, können nur Leistungen in Höhe der vereinbarten Kassensätze auf den   
 Selbstbehalt angerechnet werden.  
 
4)  In Abhängigkeit des Einkommens betragen die jährliche Prämie und der jährliche 
 Selbstbehalt:  
 
Tarifstufe  Jahreseinkommen Prämie Selbstbehalt 

 
1 Bis 15.000 € 150 € 160 € 
2 Ab 15.000 € 200 € 240 € 
3 Ab 30.000 € 300 € 360 € 
4 Ab 40.000 € 400 € 500 € 

 
 Die individuelle Prämie des Mitglieds beträgt darüber hinaus höchstens 20 % der vom 
 Mitglied in einem Kalenderjahr an die Betriebskrankenkasse gezahlten Beiträge, mit 
 Ausnahme der Beitragszuschüsse nach § 106 SGB V sowie § 257 Satz 1 SGB V. Es 
 werden nur die während der Laufzeit des Tarifs gezahlten Beiträge berücksichtigt. 
 Ruhenszeiten werden nicht berücksichtigt. 
 
 Die Auszahlung der Prämie erfolgt im Voraus. Erstmalig innerhalb eines Monats nach 
 Vertragsbeitritt und in den Folgejahren nach Ablauf des Kalenderjahres. In Anspruch 
 genommene Leistungen werden jeweils mit der Prämie für das folgende Jahr bis zur 
 Höhe des vereinbarten Selbstbehaltes verrechnet bzw. für das dritte Jahr gegebenen-
 falls zurückgefordert. 
 
5) Die Wahl des Selbstbehalts wirkt vom Beginn des der Wahl folgenden Kalendermo-
 nats. Soweit das Mitglied einen Selbstbehalt während des laufenden Kalenderjahres 
 wählt, werden der Selbstbehalt nach Absatz 1 und die Prämienzahlung nach Absatz 4 
 anteilig berechnet. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit Beitragsfreiheit 
 nach § 224 SGB V für volle Kalendermonate besteht. Die Sätze 1 und 2 gelten ent-
 sprechend, soweit nach der Wahl des Selbstbehalts nach Absatz 1 die Beiträge für 
 das Mitglied vollständig von Dritten getragen werden. Soweit nach der Wahl des 
 Selbstbehalts nach Absatz 1 die Beiträge für das Mitglied vollständig von Dritten  
 getragen werden, besteht ein Sonderkündigungsrecht für den Wahltarif. In diesem 
 Fall kann der Wahltarif abweichend von der dreijährigen Mindestbindungsfrist gemäß 
 § 53 Absatz 8 Satz 1 SGB V innerhalb eines Monats nach Eintritt des Tatbestandes, 
 der zur vollständigen Übernahme der Beiträge durch Dritte geführt hat, gekündigt  
 werden. Die Kündigung wird wirksam zum Ablauf des auf den Eingang der Kündigung 
 folgenden Kalendermonats. 
 
Bindung an den Wahltarif  
 
6)  Die Mindestbindungsfrist an den Wahltarif beträgt drei Jahre. Sie beginnt mit Ablauf 
 des Kalendermonats, in dem das Mitglied der Betriebskrankenkasse seine Teilnahme 
 an dem Wahltarif nach Absatz 1 erklärt, frühestens jedoch mit Beginn der Mitglied-
 schaft bei der Betriebskrankenkasse. Die Mitgliedschaft kann abweichend von  
 § 175 Absatz 4 Satz 1 SGB V frühestens zum Ablauf der dreijährigen Mindestbin-
 dungsfrist gekündigt werden. Der Wahltarif verlängert sich jeweils um ein Jahr, soweit 
 das Mitglied nicht einen Monat vor Ablauf der Mindestbindungsfrist nach Satz 1 bzw. 
 vor Ablauf des Verlängerungszeitraums kündigt. Kündigt das Mitglied nach Ablauf der 
 Mindestbindungsfrist seine Mitgliedschaft bei der Betriebskrankenkasse nach  
 § 175 Absatz 4 SGB V, endet der Wahltarif mit dem Ausscheiden aus der Mitglied-
 schaft bei der Betriebskrankenkasse.  
 Für den Wahltarif besteht ein Sonderkündigungsrecht in besonderen Härtefällen. 
 Hierzu zählen insbesondere der Eintritt von Hilfebedürftigkeit im Sinne des SGB II 
 bzw. SGB XII. Der Wahltarif kann abweichend von Satz 1 innerhalb eines Monats 



 

   
 

  

 nach Feststellung der Hilfebedürftigkeit gekündigt werden. Die Kündigung wird wirk-
 sam zum Ablauf des auf den Eingang der Kündigung folgenden Kalendermonats. 
 
Kündigung und Beendigung des Wahltarifs durch die Betriebskrankenkasse  
 
7)  Die Betriebskrankenkasse kann nach Ablauf der dreijährigen Bindungsfrist den Wahl-
 tarif zum Ende des Kalenderjahres kündigen, wenn das Mitglied die Selbstbehalte 
 nicht entrichtet.  
 Die Betriebskrankenkasse ist verpflichtet, den Wahltarif gegenüber allen Wahltarifteil-
 nehmern mit einer Frist von einem Monat zum Quartalsende zu kündigen, wenn sich 
 der Wahltarif als defizitär erweist, das heißt die Ausgaben für Prämienzahlungen und 
 Verwaltungskosten für die Abwicklung des Wahltarifs sich nicht dauerhaft durch Ein-
 nahmen, Einsparungen und Effizienzsteigerungen des Selbstbehaltstarifs finanzieren 
 lassen (§ 53 IX SGB V, Verbot der Quersubventionierung, Selbstfinanzierungsgebot). 
 Gleiches gilt, wenn die Aufsichtsbehörde der Betriebskrankenkasse die Schließung 
 des Wahltarifs anordnet oder die Genehmigung des Wahltarifs widerruft oder sich 
 eine gesetzliche Änderung ergibt. 

 

 

Artikel II 

 

Dieser Satzungsnachtrag tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.  

 

Der Satzungsnachtrag wurde vom Verwaltungsrat am 7. Dezember 2022 beschlossen. 

 

 

 

Hannover, 7. Dezember 2022 

 

Der alternierende Vorsitzende des Verwaltungsrates 

 

 

 

 

Leonhard Zubrowski 

 

 


